
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
Zurich Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Haftpflichtversicherung Nichtbetriebsrisiken 

ACHTUNG: Hier finden Sie nur ausgewählte und besonders wichtige Informationen zu unserem Versicherungsprodukt  
in verkürzter, zusammenfassender und schlagwortartiger Form sowie in einfacher Sprache.  
Die vollständigen vertraglichen und vorvertraglichen Informationen zu Ihrer Versicherung finden Sie 

• in den vereinbarten Versicherungsbedingungen 

• in der Versicherungspolizze 

• im Versicherungsantrag 

• in einem verbindlichen Zurich Offert 
 
Um welche Versicherung handelt es sich: Haftpflicht-Versicherung 
 
 
  
  

 Was ist nicht versichert? 

× Schäden aufgrund bewusster Tätigkeit/ 
Umgangs an und mit Sachen 

× Verlust und Abhandenkommen körperlicher 
Sachen 

× Schäden durch allmähliche 
Emission/Einwirkung bestimmter Stoffe (z.B. 
Gase, Flüssigkeiten) und von Temperatur  

× Vorsätzlich/vorsatznah herbeigeführte 
Schäden  

× Überflutungsschäden durch wasserrechtlich 
bewilligungspflichtige Anlagen/Maßnahmen 

× Schäden durch KFZ/Anhänger mit 
Kennzeichen bzw. Kennzeichenpflicht, 
Luftfahrzeuge, Luftfahrtgeräte 

× Höhere Gewalt 
× Schäden durch Krieg, innere Unruhen, Terror 

u.ä. 
× Internationale Sanktionen 
× Über die gesetzliche Haftung hinausgehende 

Ansprüche 
× Schäden, die nach US-amerikanischem, 

kanadischem oder australischem Recht 
gerichtlich geltend gemacht werden 

 Was ist versichert? 

Zurich übernimmt im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme(n) die Erfüllung gerechtfertigter 
Schadenersatzverpflichtungen und die Abwehr 
unberechtigter Ersatzansprüche: 
✓ Bei Personenschäden, 
✓ Bei Sachschäden, 
✓ Bei Vermögensschäden, die sich aus einem Personen- 

oder Sachschaden ergeben, 
 
 wenn diese Schäden durch das versicherte Risiko 

verursacht werden.  
 
 Folgende Risiken aus dem Nichtbetriebsbereich 

können versichert werden:  
 

✓ Privathaftpflicht 
✓ Erweiterte Privathaftpflicht 
✓ Haftpflicht für Tierhaltung  
✓ Berufshaftpflicht für angestellte Lehrer 
✓ Jagdhaftpflicht 
✓ Bauherrenhaftpflicht 
✓ Haftpflicht für Haus- und Grundbesitz 
✓ Haftpflicht für Umweltstörungen 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Vereinbarte Baukostengrenzen bei 
Bauherrnhaftpflicht 

! Vereinbarte Entschädigungsgrenzen/ 
Höchstgrenzen, z.B. bei Umweltstörungen 
(EUR 100.000) 

! Durch Berücksichtigung vereinbarter 
Selbstbehalte 

! Bei Verletzung der 
versicherungsvertraglichen Verpflichtungen 
kann der Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise entfallen 
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 Wo bin ich versichert? 

In Österreich, der Geltungsbereich kann vertraglich erweitert werden 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Zurich muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden – vor 
Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit 

- Schäden, Ersatzforderungen und die Einleitung verwaltungsbehördlicher oder gerichtlicher (Straf-) 
Verfahren sind Zurich innerhalb 1 Woche zu melden. 

- Jeder Schaden muss klein gehalten werden. An der Feststellung des Schadens und seiner Folgen ist 
mitzuwirken.  

- Wenn Ansprüche gegen Sie geltend gemacht werden, dürfen Sie diese nicht anerkennen. Wenn 
Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden, müssen Sie alle Weisungen Zurichs befolgen und dem 
von Zurich beauftragten Anwalt Vollmacht erteilen.  

 Wann und wie zahle ich? 

Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich, halbjährlich, 
vierteljährlich oder monatlich. 

 
Wie: Mit Bankeinzug oder Selbst-Überweisung (bei der Bank oder online) – wie vereinbart. 

 Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn: 
- Wie im Versicherungsvertrag vereinbart – allerdings nur, wenn Sie Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen.  

Einen sofortigen Versicherungsschutz müssen Sie ausdrücklich mit Zurich vereinbaren. 
Ende: 
- Vertragsdauer mindestens 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet nach Vertragsablauf nur, wenn Sie 

kündigen oder die Zurich den Vertrag kündigt. 
- Vertragsdauer weniger als 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarten Zeitpunkt – ohne 

Kündigung. 

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Verbraucher: 
- Sie können den Vertrag zum Ende des 3. Versicherungsjahres (bzw. zu einem allfälligen früheren Ende der 

Vertragslaufzeit) kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. 
- Ab dann können Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. 
Unternehmer: 
- Sie können den Vertrag zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen – mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. 

 
Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen z.B. im Schadenfall vorzeitig gekündigt werden. 

Gleiche Ansprache für alle 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir unseren Texten die männliche Form.  
Selbstverständlich bezieht sich die Ansprache auf Personen aller Geschlechter. 


